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Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen

• Grundstruktur der vorschulischen Kinderbetreuungsgebühren in Winnenden
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Grundstruktur der vorschulischen Kinderbetreuungsgebühren in Winnenden
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1. Kindergartengebühren und Krippengebühren nach dem LR-Satz  
(Kindergartenjahr 2024/25: +7,5%; Kindergartenjahr 2025/26: + 7,3%. 

Anpassung von (bisher) reduzierter Krippengebühr auf den Landesrichtsatz erfolgt in zwei Schritten
Steigerung der Krippengebühren in Winnenden im Kindergartenjahr 2024/25 aufgrund des 
„Nachholeffekts“ hoch; Normalisierung ab dem Kindergartenjahr 2025/26

2. Nach Betreuungsumfang gestaffelte Gebühren: 20, 30, 35, 40, 45, 50 und über 50 Std/Woche

3. Ab Betreuung von 40 Std./Woche im Kindergartenbereich: Gebührenzuschlag von 20%  
(erhöhter Aufwand für Personal, Essensversorgung, Räume, etc.)

4. Sozialstaffelung nach Kinderzahl in der Familie
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Alter Betreuungs-
form

Betreuungs-
zeit

Gebühren-
grundlage

1 Kind
€

2 Kinder
€

3  Kinder
€

4  Kinder
€

1 – 2 Jahre Krippe
VÖ

20 Std/Woche Landesrichtsatz 319 237 160 63

1 – 2 Jahre Krippe
VÖ

30 Std/Woche Landesrichtsatz 479 356 240 95

1 – 2 Jahre Krippe
VÖ+

bis 35 
Std/Woche

Landesrichtsatz 559 415 280 110

1 – 2 Jahre Krippe
Ganztags

bis 40 
Std/Woche

Landesrichtsatz 638 475 320 126

1 – 2 Jahre Krippe
Ganztags

bis 45 
Std/Woche

Landesrichtsatz 718 534 360 142

1 – 2 Jahre Krippe
Ganztags

bis 50 
Std/Woche

Landesrichtsatz 798 593 400 158

Neufassung Gebühren Kinder 1 -3 Jahre – Kindergartenjahr 2024/25 
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Alter Betreuungs-
form

Betreuungs-
zeit

Gebühren-
grundlage

1 Kind
€

2 Kinder
€

3  Kinder
€

4 Kinder
€

3 – 6 Jahre Regel/VÖ
Kindergarten

30 
Std./Woche

Landes-
richtsatz

162 126 85 28

3 – 6 Jahre VÖ+
Kindergarten

bis 35
Std./Woche

LRS-Kiga 189 147 99 33

3 – 6 Jahre Ganztags-
Kindergarten

bis  40
Std./Woche

LRS-Kiga
+ 20%

258 200 135 44

3 – 6 Jahre Ganztags-
Kindergarten

bis  45
Std./Woche

LRS-Kiga
+ 20%

290 225 152 49

3 – 6Jahre Ganztags-
Kindergarten

bis  50
Std./Woche

LRS-Kiga
+ 20%

323 250 169 55

3 – 6 Jahre Ganztags-
Kindergarten

Über 50
Std./Woche

LRS-Kiga
+ 20%

356 275 186 60

Neufassung Gebühren Kinder 3-6 Jahre – Kindergartenjahr 2024/25 
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Einführung pauschaler Verpflegungsentgelte

Bislang wird pro Mittagessen ein Verpflegungsentgelt von 3,80 € pro Essen erhoben (Kinderkrippe 1,90 €):

„Spitzabrechnung“ sehr verwaltungsaufwendig und umständlich!

Ab dem kommenden Kindergartenjahr soll eine monatliche Verpflegungspauschale von 98 € erhoben werden

Erhöhung auf 4,50 € aufgrund gestiegener Beschaffungspreise

Erstattung auf Antrag bei entschuldigter Abwesenheit eines Kindes an mindestens fünf 
zusammenhängenden Betreuungstagen innerhalb eines Kalendermonats während der regulären 
Öffnungstage (Erstattung 50%)

Für Krippenkinder wird die hälftige Verpflegungspauschale erhoben 
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Gebühren Essen Essen enthalten Voraussetzung Erstattung Höhe Rückerstattung

Stadt Waiblingen

In der monatlichen 
Betreuungsgebühr (12 Monate) 
enthalten (3,20€/Essen für 
Krippe und Kiga=67,20€)

Mittagessen Entschuldigte Fehlzeit 
ununterbrochen > 4 Wochen

Auf Antrag wird 
Betreuungsgebühr für diesen 
Zeitraum um die Hälfte
reduziert

Stadt Fellbach 98€/Monat für Krippe und Kiga 
(11 Monate) Mahlzeiten mit Getränke

Entschuldigte Fehlzeit 
ununterbrochen >= 20 
Betreuungstage

Auf Antrag um die Hälfte für 
diesen Zeitraum reduziert

Stadt Schorndorf
100€/Monat (12 Monate) für 
Krippe und Kiga

Für 2 Mahlzeiten 
(wahlweise 
Frühstück+Mittag oder 
Mittag+Snack)

Entschuldigte Fehlzeit 
ununterbrochen > = 3 Tage 
innerhalt eines 
Kalendermonats

Ohne Antrag um die Hälfte für 
diesen Zeitraum reduziert

Stadt Weinstadt 96€/Monat für Krippe und Kiga
(11 Monate) Mittagessen

Entschuldigte Fehlzeit  
ununterbrochen (Urlaub 
ausgeschlossen) > 3 Tagen

Ohne Antrag für diesen 
Zeitraum volle Erstattung

Stadt Ludwigsburg 70€/Monat für Krippe und Kiga 
(11 Monate) „Verpflegungsgebühr“

Entschuldigte Fehlzeit 
ununterbrochen aufgrund 
Krankheit oder Kur >= 10 Tage

Auf Antrag 2€/Tag

Stadt Stuttgart 70€/Monat für Krippe und Kiga 
(11 Monate) „Essensgeld“

Entschuldigte Fehlzeit 
ununterbrochen > 10 
Betreuungstage

Auf Antrag Erstattung für Tage 
ab dem 11. Fehltag

Stadt Esslingen 92€/Monat für Krippe und Kiga 
(12 Monate) „Essensgeld“ Entschuldigte Fehlzeit 

ununterbrochen > 5 Tage
Auf Antrag Erstattung für Tage 
ab dem 6. Fehltag
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Fazit:
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• transparente Gebührenstruktur

• flexible Buchung möglich

• wenig verwaltungsaufwendig

• Sozialstaffelung durch Kinderzahl in der Familie

• Bei geringem Einkommen wird Kitagebühr vom Jugendamt (Landkreis) übernommen.
Derzeit für 70 von rund 800 (u3 + ü3)  Kindern in städtischen Kitas

• Mittagessen über Bildungs- und Teilhabepaket (Kinderzuschlag, Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbewerberleist.) 
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Stellungnahme des Gesamtelternbeirats
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Keine Stellungnahme
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Beschlussvorschlag

1. Der Aufnahme einer pauschalen monatlichen Verpflegungsgebühr in die Satzung wird zugestimmt

2. Der Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden wird  zugestimmt

16. April 2024
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